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Einladung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Commerzbank Aktiengesellschaft ein,  
die am Mittwoch, den 20. Mai 2026, ab 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ)  
im RheinMain CongressCenter, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden, stattfindet.

Commerzbank Aktiengesellschaft 
Frankfurt am Main

Wertpapier-Kenn-Nummer: CBK100 
ISIN: DE000CBK1001 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: 2c366a2037edf011b55096c6c2a55906

Hauptversammlungshotline ab 29. April 2026  
montags bis freitags – außer feiertags –  
zwischen 9.00 und 17.00 Uhr: 
Telefon: +49 (0)89 30903 6356 
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Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des Lageberichts (einschließlich des erläu-
ternden Berichts zu den Angaben nach § 289a 
HGB) für das Geschäftsjahr 2025, Vorlage  
des gebilligten Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts (einschließlich des erläu-
ternden Berichts zu den Angaben nach § 315a 
HGB) für das Geschäftsjahr 2025 und des 
Berichts des Aufsichtsrats

Entsprechend §§ 172, 173 AktG ist zum Tages-
ordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorge-
sehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-
abschluss gebilligt hat und der Jahresabschluss 
damit festgestellt ist. § 175 Absatz 1 Satz 1 AktG 
sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Haupt-
versammlung zur Entgegennahme unter anderem 
des festgestellten Jahresabschlusses und des 
Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über 
die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns 
und bei einem Mutterunternehmen auch zur Ent-
gegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
einzuberufen hat. Die vorgenannten Unterlagen 
werden in der Hauptversammlung näher erläutert.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den  
im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanz- 
gewinn aus dem Geschäftsjahr 2025 in Höhe  
von Euro 1.206.175.855,50 zur Ausschüttung  
einer Dividende von Euro 1,10 je dividenden- 
berechtigter Stückaktie (insgesamt Euro 
1.188.931.804,50) zu verwenden und den Rest-
betrag von Euro 17.244.051,00 in andere Gewinn-
rücklagen einzustellen.

Die Dividende ist am dritten auf den Haupt- 
versammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag 
zur Zahlung fällig. Die Auszahlung ist daher für 
Dienstag, den 26. Mai 2026 vorgesehen. 

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-
glieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im 
Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des 
Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten:

3.1	 Dr. Bettina Orlopp (Vorsitzende)

3.2	 Michael Kotzbauer (stellv. Vorsitzender)

3.3	 Sabine MInarsky

3.4	 Thomas Schaufler

3.5	� Carsten Schmitt  
(Mitglied seit 19. Februar 2025)

3.6	 Bernhard Spalt

3.7	 Christiane Vorspel-Rüter

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung 
der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-
der des Vorstands entscheiden zu lassen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im 
Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten:

4.1	 Dr. Jens Weidmann (Vorsitzender) 

4.2	 Sascha Uebel (stellv. Vorsitzender)

4.3	 Heike Anscheit 

4.4	 Gunnar de Buhr 

4.5	 Harald Christ 

4.6	 Dr. Frank Czichowski

4.7	 Sabine U. Dietrich

4.8	� Dr. Jutta A. Dönges  
(Mitglied bis 15. Mai 2025)

4.9	� Dr. Michael Gorriz  
(Mitglied seit 15. Mai 2025)
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4.10	 Burkhard Keese

4.11	 Thomas Kühnl

4.12	� Sabine Lautenschläger-Peiter  
(Mitglied seit 15. Mai 2025)

4.13	 Maxi Leuchters

4.14	 Daniela Mattheus

4.15	 Nina Olderdissen

4.16	 Sandra Persiehl

4.17	 Michael Schramm

4.18	 Caroline Seifert

4.19	� Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell  
(Mitglied bis 15. Mai 2025)

4.20	Kevin Voß

4.21	 Frederik Werning

4.22	 Frank Westhoff

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im 
Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung 
der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mit- 
glieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

5.	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern- 
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht 
(etwaiger) unterjähriger Finanzinformationen 
für das Geschäftsjahr 2026 und für die vor  
der ordentlichen Hauptversammlung 2027 
abgeschlossenen Quartale des Geschäftsjahres 
2027; Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung 2026

5.1	� Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschluss- 
prüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum 
Prüfer für die prüferische Durchsicht des ver-
kürzten Abschlusses und des Zwischenlage-
berichts nach §§ 115 Absatz 5, 117 Nr. 2 WpHG 
zum 30. Juni 2026 sowie etwaiger zusätzli-
cher unterjähriger Finanzinformationen nach 
§§ 115 Absatz 7 WpHG, 340i Absatz 4 HGB 
im Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

5.2.	�Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum 
Prüfer für die prüferische Durchsicht etwai-
ger unterjähriger Finanzinformationen nach 
§§ 115 Absatz 7 WpHG, 340i Absatz 4 HGB 
zu wählen, die für Perioden nach dem  
31. Dezember 2026 und vor der ordentlichen 
Hauptversammlung des Jahres 2027 auf- 
gestellt werden.

5.3.	�Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,  
zum Prüfer für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung für das Geschäftsjahr 2026  
zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Blick auf  
den Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Euro- 
päischen Parlaments und des Rates vom  
14. Dezember 2022 zur Änderung der  
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richt-
linien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
2013/34/EU in der durch die Richtlinie (EU) 
2025/794 des Europäischen Parlaments  
und des Rates vom 14. April 2025 geänder- 
ten Fassung. Dieses Gesetz, das sich im  
Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 
Einberufung noch im Gesetzgebungs- 
verfahren befindet, sieht für nach dem  
31. Dezember 2024 beginnende Geschäfts-
jahre eine Wahl des Prüfers für die Nach- 
haltigkeitsberichterstattung durch die  
Hauptversammlung vor.

Die Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfeh-
lung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine 
Empfehlung frei von ungebührlicher Einfluss-
nahme durch Dritte gemäß Art. 16 Absatz 2 Unter-
absatz 3 EU-Verordnung 537/2014 ist und ihm 
keine Klausel der in Art. 16 Absatz 6 der EU-Ver-
ordnung 537/2014 genannten Art auferlegt wurde.
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6.	 Beschlussfassung über die Billigung des Ver-
gütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

Gemäß § 120a Absatz 4 AktG hat die Hauptver-
sammlung über die Billigung des nach § 162 AktG 
von Vorstand und Aufsichtsrat erstellten und 
geprüften Vergütungsberichts für das Geschäfts-
jahr 2025 zu beschließen.

Der Vergütungsbericht für das Geschäfts- 
jahr 2025 ist zusammen mit dem Prüfungsver-
merk des Abschlussprüfers der Commerzbank 
Aktiengesellschaft von der Einberufung der 
Hauptversammlung an im Internet unter  
www.commerzbank.de/hv im Abschnitt „Unter-
lagen zur Tagesordnung – Tagesordnungs- 
punkt 6“ zugänglich. Der Abschlussprüfer hat den 
Vergütungsbericht nach § 162 Absatz 3 AktG 
daraufhin geprüft, ob die gesetzlich erforderli-
chen Angaben nach § 162 Absatz 1 und 2 AktG 
gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus wurde der Abschlussprüfer auch 
mit einer inhaltlichen Prüfung beauftragt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den von 
Vorstand und Aufsichtsrat erstellten und geprüf-
ten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 
zu billigen. 

7.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG mit der Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre

Die ordentliche Hauptversammlung am 15. Mai 
2025 hat den Vorstand gemäß § 71 Absatz 1  
Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung  
eigener Aktien ermächtigt, ersteres auch unter 
Einsatz von Derivaten und über multilaterale 
Handelssysteme. Diese Ermächtigungen sind  
bis zum 14. Mai 2030 befristet. Aufgrund der  
teilweisen Ausübung im Rahmen der Aktienrück-
kaufprogramme 2025/II und 2026/I sollen sie 
bereits jetzt erneuert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu be-
schließen:

a)	� Die Commerzbank Aktiengesellschaft wird 
ermächtigt, bis zum 19. Mai 2031 eigene  
Aktien im Volumen von bis zu 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehen- 
den Grundkapitals oder – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Aus-
übung der vorliegenden Ermächtigung  
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Zu-
sammen mit den aus anderen Gründen  
erworbenen eigenen Aktien, die sich im Besitz 
der Gesellschaft befinden oder ihr nach  
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, dürfen die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des je- 
weiligen Grundkapitals der Gesellschaft  
übersteigen. 

		�  Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands 
über die Börse oder mittels eines an alle  
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots vorgenommen werden. 

		�  Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien 
(ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei Er- 
werb über die Börse den Mittelwert der  
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der  
Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel bzw. 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an 
der Frankfurter Wertpapierbörse) an den dem 
jeweiligen Erwerb vorangehenden drei Han-
delstagen nicht um mehr als 10 % über- und 
nicht um mehr als 20 % unterschreiten. Bei 
einem öffentlichen Kaufangebot darf er den 
Mittelwert der Aktienkurse (Schlussauk- 
tionspreise der Commerzbank-Aktie im  
XETRA-Handel bzw. in einem vergleichba- 
ren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse) an den letzten drei Han-
delstagen vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Angebots nicht um mehr als 10 % über- 
und nicht um mehr als 20 % unterschreiten. 
Sollte bei einem öffentlichen Kaufangebot das  
Volumen der angebotenen Aktien das vor-
gesehene Rückkaufvolumen überschreiten, 
kann die Annahme im Verhältnis der jeweils 
angebotenen Aktien vorgenommen werden. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stück-
zahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb ange- 
botener Aktien der Gesellschaft je Aktionär 
kann vorgesehen werden (Mindestzuteilung).

www.commerzbank.de/hv
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		�  Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak- 
tien kann einmalig oder mehrfach, ganz oder 
in Teilbeträgen, durch die Commerzbank 
Aktiengesellschaft oder durch unmittelbare 
oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsge- 
sellschaften der Commerzbank Aktienge- 
sellschaft (Konzernunternehmen i.S.v. § 18 
Absatz 1 AktG) oder für ihre oder deren Rech-
nung durch Dritte und in Kombination aller 
vorbezeichneten Erwerbsmöglichkeiten aus-
genutzt werden.

b)	� Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund 
der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien wie folgt zu verwenden:

	 -	� Veräußerung der eigenen Aktien über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle  
Aktionäre;

	 -	� Veräußerung der eigenen Aktien gegen 
Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen sowie  
anderen Wirtschaftsgütern;

	 -	� Veräußerung der eigenen Aktien durch  
ein Angebot an alle Aktionäre unter Ein-
räumung eines Bezugsrechts für Inhaber 
der von der Commerzbank Aktiengesell-
schaft oder unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der 
Commerzbank Aktiengesellschaft (Kon-
zernunternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG) 
ausgegebenen oder noch auszugebenden 
Wandlungs- oder Optionsrechten, wie es 
ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts oder nach Erfüllung einer 
entsprechenden Wandlungs- oder Options-
pflicht zustehen würde;

	 -	� Ausgabe der eigenen Aktien (i) als Beleg-
schaftsaktien an Mitarbeiter der Commerz-
bank Aktiengesellschaft und unmittelbarer 
oder mittelbarer Mehrheitsbeteiligungs-
gesellschaften der Commerzbank Aktien-
gesellschaft (Konzernunternehmen i.S.v.  
§ 18 Absatz 1 AktG) oder (ii) als Bestandteil 
der Vergütung durch Leistung von Aktien 
an Vorstandsmitglieder, Mitglieder der  
Geschäftsführung oder Mitarbeiter der  
vorgenannten Unternehmen;

	 -	� Veräußerung der eigenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse oder durch  
ein Angebot an alle Aktionäre, sofern der 
Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
lich unterschreitet. Von dieser Ermächti-
gung darf nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der 
aufgrund dieser Ermächtigung veräußerten 
Aktien zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung oder – falls dieser Wert  
geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung 10 % des vorhandenen 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht über-
steigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in  
direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben oder veräußert werden. Ebenfalls  
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedie-
nung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
aus Finanzinstrumenten auszugeben sind, 
sofern diese Finanzinstrumente während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden.

	� Die vorgenannten Ermächtigungen zur Ver-
wendung eigener Aktien können einmalig 
oder mehrfach, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die 
eigenen Aktien dürfen jeweils für einen oder 
mehrere der vorgenannten Zwecke verwen-
det werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
auf wieder veräußerte Commerzbank-Aktien 
wird insoweit ausgeschlossen, als diese  
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächti-
gungen unter den Spiegelstrichen 2 bis 5 
verwendet werden. 

	� Von den Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts für die Verwendung eigener 
Aktien als Belegschaftsaktien, als Bestandteil 
der Vergütung durch Leistung von Aktien  
an Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Ge-
schäftsführung oder Mitarbeiter sowie für die 
Ausgabe der eigenen Aktien gegen Sach-
leistung an Vorstandsmitglieder, Mitglieder 
der Geschäftsführung oder Mitarbeiter der 



Einladung zur Hauptversammlung am 20. Mai 2026 7

Commerzbank Aktiengesellschaft und ihrer 
Konzernunternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG 
durch die Einbringung von Ansprüchen auf 
variable Vergütungsbestandteile, Gratifikatio-
nen oder ähnlichen Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder ihre Konzernunternehmen 
darf der Vorstand nur bis zu einer Höhe von 
insgesamt maximal 3 % des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung 
bestehenden Grundkapitals Gebrauch ma-
chen. Auf diese 3 %-Grenze ist das anteilige 
Grundkapital anzurechnen, das auf Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit der Ermäch-
tigung unter einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der  
Aktionäre an Vorstandsmitglieder, Mitglieder 
der Geschäftsführung oder Mitarbeiter der 
Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen 
i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG gegen Bar- oder Sach-
einlagen ausgegeben oder veräußert werden.

c)	� Der Vorstand wird weiter ermächtigt, auf-
grund dieser Ermächtigung erworbene Aktien 
einzuziehen, ohne dass die Durchführung der 
Einziehung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf.

d)	� Die derzeit bestehende, von der Hauptver-
sammlung am 15. Mai 2025 erteilte und bis 
zum 14. Mai 2030 befristete Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien wird für die  
Zeit ab Wirksamwerden dieser neuen Er-
mächtigung aufgehoben.

8.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien über multilaterale  
Handelssysteme und zum Einsatz von Derivaten 
im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß 
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

Ergänzend zu der unter Tagesordnungspunkt 7 
zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG soll 
die Commerzbank Aktiengesellschaft bis zum  
19. Mai 2031 ermächtigt werden, eigene Aktien 
außer auf die dort beschriebene Weise auch über 
ein oder mehrere multilaterale Handelssysteme 
im Sinne von § 2 Absatz 6 Börsengesetz („MTF“) 
sowie unter Einsatz von Derivaten zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu be-
schließen:

a)	� Ergänzend zu der unter Tagesordnungspunkt 
7 zu beschließenden Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 
AktG darf der Aktienerwerb außer auf die dort 
beschriebene Weise auch über ein oder meh-
rere multilaterale Handelssysteme im Sinne 
von § 2 Absatz 6 Börsengesetz („MTF“) sowie 
unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen 
sowie Terminkaufverträgen durchgeführt 
werden. Die Gesellschaft kann auf physische 
Belieferung gerichtete Put-Optionen an Dritte 
verkaufen und Call-Optionen von Dritten 
kaufen sowie Terminkaufverträge abschlie-
ßen, bei denen zwischen Abschluss des  
Kaufvertrags über die eigenen Aktien und der 
Erfüllung durch Lieferung der Aktien mehr  
als zwei Börsentage liegen (nachfolgend  
zusammen „Derivate“), wenn durch die Be-
dingungen dieser Derivate sichergestellt ist, 
dass die Derivate nur mit Aktien beliefert 
werden, die ihrerseits unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben 
wurden; dem genügt der Erwerb der Aktien 
über die Börse. Unter dieser Voraussetzung 
kann auch eine Kombination der vorgenannten 
Derivate eingesetzt werden. Die Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von 
Derivaten kann einmalig oder mehrfach, ganz 
oder in Teilbeträgen, durch die Commerzbank 
Aktiengesellschaft oder durch unmittelbare 
oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaften der Commerzbank Aktiengesellschaft 
(Konzernunternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG) 
oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
ausgenutzt werden.
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b)	� Die in Ausübung dieser Ermächtigung erwor-
benen Aktien sind auf die Erwerbsgrenze der 
dieser Hauptversammlung unter Tagesord-
nungspunkt 7 vorgeschlagenen Ermächtigung 
anzurechnen. Aufgrund der vorliegenden 
Ermächtigung dürfen Aktien auch nur er- 
worben werden, solange das Volumen der 
unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlage-
nen Ermächtigung nicht ausgeschöpft ist. Alle 
Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten 
sind zudem auf Aktien im Umfang von höchs-
tens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung über diese 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden  
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
beschränkt. Die Laufzeit der einzelnen Derivate 
darf jeweils höchstens 18 Monate betragen und 
muss so bestimmt werden, dass der Aktien-
erwerb in Ausübung der Derivate spätestens 
am 19. Mai 2031 erfolgt.

c)	� Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien 
(ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei einem 
Erwerb über ein MTF den Mittelwert der  
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der  
Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel bzw. 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem  
an der Frankfurter Wertpapierbörse) an den 
dem jeweiligen Erwerb vorangehenden drei 
Handelstagen nicht um mehr als 10 % über- 
und nicht um mehr als 20 % unterschreiten. 
Der in einem Derivat vereinbarte Preis (ohne 
Erwerbsnebenkosten) für den Erwerb einer 
Aktie bei Ausübung von Optionen oder Er-
füllung von Terminkäufen darf den Mittelwert 
der Aktienkurse (Schlussauktionspreise der 
Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel bzw. 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an 
der Frankfurter Wertpapierbörse) an den 
letzten drei Handelstagen vor Abschluss des 
betreffenden Geschäfts nicht um mehr als  
10 % überschreiten und 10 % dieses Mittel-
werts nicht unterschreiten. 

	� Der von der Gesellschaft für Optionen zu 
zahlende Erwerbspreis darf nicht wesentlich 
über und der von der Gesellschaft verein-
nahmte Veräußerungspreis für Optionen darf 
nicht wesentlich unter dem nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten 
theoretischen Marktwert der jeweiligen Op-
tion liegen, bei dessen Ermittlung unter an-
derem der vereinbarte Ausübungspreis zu 
berücksichtigen ist. Entsprechend darf der 
von der Gesellschaft bei Terminkäufen verein-
barte Terminkurs nicht wesentlich über dem 
nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Termin-
kurs liegen, bei dessen Ermittlung unter an-
derem der aktuelle Börsenkurs und die Lauf-
zeit des Terminkaufs zu berücksichtigen sind.

d)	� Werden eigene Aktien unter Einsatz von  
Derivaten unter Beachtung der vorstehenden 
Regelungen erworben, ist ein Recht der  
Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der 
Gesellschaft abzuschließen, in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen. Aktionäre haben ein 
Recht auf Andienung ihrer Aktien der Gesell-
schaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen  
gegenüber aus den Derivatgeschäften zur 
Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein  
etwaiges weitergehendes Andienungsrecht 
ist ausgeschlossen.

e)	� Für die Verwendung von Aktien, die über ein 
MTF oder unter Einsatz von Derivaten erwor-
ben werden, gelten die zu Tagesordnungs-
punkt 7 festgesetzten Regeln.

f)	� Die derzeit bestehende, von der Haupt- 
versammlung am 15. Mai 2025 erteilte und  
bis zum 14. Mai 2030 befristete Ermächti- 
gung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen 
des Erwerbs eigener Aktien wird für die Zeit 
ab Wirksamwerden dieser neuen Ermächti-
gung aufgehoben. 
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Bericht des Vorstands  
zu den Tagesordnungs- 
punkten 7 und 8

Unter Tagesordnungspunkt 7 soll die Commerzbank 
Aktiengesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien 
im Umfang von bis zu 10 % ihres Grundkapitals zu 
erwerben und diese insbesondere zur Finanzierung 
des Erwerbs von Unternehmen oder anderen Wirt-
schaftsgütern, zur Weitergabe an Arbeitnehmer und 
Organmitglieder oder zur Wiederveräußerung an 
Dritte gegen Barzahlung zu verwenden oder die 
Aktien einzuziehen. Durch Tagesordnungspunkt 8 
werden die Erwerbsmöglichkeiten um den Ein- 
satz von Derivaten erweitert. Beides kann im In- 
teresse der Gesellschaft liegen, um ihre Kapitalstruk-
tur zu optimieren.

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse 
oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öf-
fentlichen Kaufangebots durch die Commerzbank 
Aktiengesellschaft selbst oder durch unmittelbare 
oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
der Gesellschaft (Konzernunternehmen i.S.v. § 18 
Absatz 1 AktG) oder für ihre oder deren Rechnung 
handelnde Dritte vorgenommen werden.

Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot das  
Volumen der angebotenen Aktien das vorgesehene 
Rückkaufvolumen überschreitet, kann die Annahme 
im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien vor-
genommen werden. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb 
angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann 
vorgesehen werden (Mindestzuteilung).

Erwerb über MTFs

Für die Commerzbank Aktiengesellschaft kann es 
von Vorteil sein, eigene Aktien nicht ausschließlich 
über die Börse, sondern parallel auch über ein oder 
mehrere MTFs zu erwerben. Das Handelsvolumen in 
Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft an 
MTFs ist so groß, dass durch einen Rückkauf über 
MTFs parallel zu einem Rückkauf über die Börse  
der Zugang zu einer deutlich größeren Liquidität 
gesichert werden kann. Dies kann es der Gesellschaft 
ermöglichen, die Aktien zu günstigeren Konditionen 
zu erwerben als über einen regulierten Markt, was 
insbesondere bei hohen Rückkaufvolumina zu einer 
erheblichen Gesamtersparnis führen kann. Höhere 
Rückkaufvolumina unterstützen außerdem den Ab-
schluss eines Aktienrückkaufprogramms in einem 

angemessenen Zeitraum, da die VO (EU) 2016/1052 
Handelsbeschränkungen für das zulässige tägliche 
Rückkaufvolumen vorsieht. Die Commerzbank  
Aktiengesellschaft wird eigene Aktien grundsätzlich 
nur ergänzend neben dem Erwerb über die Börse 
und über solche MTFs erwerben, bei denen davon 
auszugehen ist, dass sich keine wesentlich von den 
Börsenkursen am regulierten Markt abweichenden 
Preise bilden. Solche MTFs unterscheiden sich  
materiell kaum von einer Börse im formalen Sinn. 
Auch ein Erwerb eigener Aktien über ein MTF  
gewährleistet die Gleichbehandlung der Aktionäre 
nach § 53a AktG, da alle Aktionäre auch an den MTFs 
in gleicher Weise die Möglichkeit haben, an einem 
Aktienrückkauf teilzunehmen und zudem immer auch 
parallel ein Rückkauf über die Börse vorgenommen 
wird. Für den Erwerb über MTFs gelten außerdem 
dieselben Preisober- und Untergrenzen wie für den 
Rückkauf über die Börse nach der unter Tagesord-
nungspunkt 7 vorgeschlagenen Ermächtigung, denn 
auch beim Erwerb über MTFs knüpfen diese an den 
durch die Eröffnungsauktion im XETRA-Handel  
an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) ermittelten Bör-
senkurs an und dürfen diesen um maximal 10 %  
über- bzw. um maximal 20 % unterschreiten.

Erwerb über Derivate

Der Einsatz von Put- oder Call-Optionen oder Termin-
käufen (zusammen „Derivate“) beim Erwerb eigener 
Aktien gibt der Gesellschaft die Möglichkeit, einen 
Rückkauf eigener Aktien zu optimieren. Wie die ge-
sonderte Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals 
verdeutlicht, sollen Derivate nur ergänzend zum 
konventionellen Aktienrückkauf eingesetzt werden. 

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesell-
schaft dem Erwerber der Put-Optionen das Recht 
ein, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put- 
Option festgelegten Preis („Ausübungspreis“) an die 
Gesellschaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist  
als sogenannter Stillhalter verpflichtet, die in der 
Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien der  
Gesellschaft zum Ausübungspreis zu erwerben. Als 
Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft beim 
Verkauf der Put-Option eine Optionsprämie, die 
unter Berücksichtigung des Ausübungspreises, der 
Laufzeit der Option und der Volatilität der Commerz-
bank-Aktie im Wesentlichen dem Wert des Veräuße-
rungsrechtes entspricht. Wird die Put-Option aus-
geübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option 
gezahlte Optionsprämie die von der Gesellschaft für 
den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachte Gegen-
leistung. Die Ausübung der Put-Option ist für den 
Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der 
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Kurs der Commerzbank-Aktie unter dem Ausübungs-
preis liegt, da er dann die Aktien zu dem höheren 
Ausübungspreis an die Gesellschaft verkaufen kann. 
Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf 
unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der 
Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der Option 
festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen erst 
am Ausübungstag ab. Darüber hinaus liegt der Er-
werbspreis der Aktien für die Gesellschaft auf Grund 
der vereinnahmten Optionsprämie unter dem Aktien-
kurs bei Abschluss der Option. Wird die Option nicht 
ausgeübt, da der Aktienkurs am Ausübungstag über 
dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf 
diese Weise keine eigenen Aktien erwerben. Ihr ver-
bleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte 
Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft 
gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine 
vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vor- 
her festgelegten Preis („Ausübungspreis“) vom Ver-
äußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die 
Gesellschaft kauft damit das Recht, eigene Aktien zu 
erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die 
Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der 
Kurs der Commerzbank-Aktien über dem Aus-
übungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem 
niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen 
kann. Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft  
die Aktien nach der Vereinbarung mit dem Termin-
verkäufer zu einem bestimmten, in der Zukunft  
liegenden Termin zu dem bei Abschluss des Termin-
kaufs festgelegten Erwerbspreis („Terminkurs“).  
Der Abschluss von Terminkäufen kann für die Gesell-
schaft sinnvoll sein, wenn sie einen Bedarf an eigenen 
Aktien zum Termin zu einem bestimmten Preisniveau 
sichern will.

Der von der Gesellschaft für Optionen zu zahlende 
Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und der von 
der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis 
für Optionen darf nicht wesentlich unter dem nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden er-
mittelten theoretischen Marktwert des jeweiligen 
Derivats liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem 
der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen 
ist. Entsprechend darf der von der Gesellschaft bei 
Terminkäufen vereinbarte Terminkurs nicht wesent-
lich über dem nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Termin-
kurs liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der 
aktuelle Börsenkurs und die Laufzeit des Terminkaufs 
zu berücksichtigen sind.

Die Laufzeit der einzelnen Derivate wird 18 Monate 
nicht übersteigen. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass Verpflichtungen aus den einzelnen Deri-
vatgeschäften zeitlich angemessen begrenzt werden.

Sowohl die Vorgaben für die Ausgestaltung der  
Derivate als auch die Vorgaben für die zur Be- 
lieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch 
bei dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleich-
behandlung der Aktionäre Rechnung getragen wird 
und die Aktionäre durch den Erwerb eigener Aktien 
unter Einsatz von Derivaten wirtschaftlich nicht be-
nachteiligt werden. Es ist daher gerechtfertigt, dass 
ein Anspruch der Aktionäre, die vorgenannten Deri-
vatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen,  
in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgeschlossen ist.

Verwendung unter Bezugsrechtsausschluss

Die Gesellschaft wird darüber hinaus ermächtigt, 
erworbene Aktien wieder zu veräußern. Durch die 
Möglichkeit des Wiederverkaufs eigener Aktien kön-
nen diese zur erneuten Beschaffung von Eigenmitteln 
verwendet werden. Damit kann der Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre verbunden sein:

	 -	� Neben der – die Gleichbehandlung der Aktionäre 
bereits nach der gesetzlichen Definition sicher-
stellenden – Veräußerung über die Börse oder 
durch Angebot an alle Aktionäre sieht der  
Beschlussvorschlag vor, dass die eigenen Aktien 
der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen, um 
sie beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
sowie anderen Wirtschaftsgütern unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre als 
Gegenleistung anbieten zu können. Der Vor-
stand erhält somit die Möglichkeit, auf vorteil-
hafte Angebote oder sich bietende Gelegen-
heiten auf dem nationalen oder internationalen 
Markt rasch zu reagieren und Akquisitionsmög-
lichkeiten mit der erforderlichen Flexibilität 
wahrzunehmen. Nicht selten ergibt sich in den 
Verhandlungen die Notwendigkeit oder ein auch 
beiderseitiges Interesse, den Verkäufern als 
Gegenleistung (auch) neue Commerzbank- 
Aktien anbieten zu können. Zugleich liegt der 
Erwerb von Wirtschaftsgütern gegen die Über-
lassung von Aktien im unmittelbaren Interesse 
der Gesellschaft: Anders als eine Geldzahlung 
schont die Veräußerung eigener Aktien die  
Liquidität und stellt damit häufig die günstigere 
Finanzierungsform dar. Diesem Umstand trägt 
die Ermächtigung Rechnung. Außerdem soll der 
Vorstand beispielsweise auch berechtigt sein, 
eigene Aktien zu verwenden, um Inhabern von 
verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen 
gegen die Gesellschaft, mit ihr verbundene 
Unternehmen oder sonstige Dritte, anstelle  
der Geldzahlung ganz oder zum Teil Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren. Die Gesellschaft er-
hält dadurch die Möglichkeit, im Rahmen von 
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Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Kapital-
struktur, Kernkapital zu schaffen. Schließlich soll 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre im Fall der Verwendung 
der eigenen Aktien gegen Sachleistungen der 
Gesellschaft die Möglichkeit geben, Aktien an 
Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäfts-
führung oder Mitarbeiter der Commerzbank 
Aktiengesellschaft und unmittelbarer oder mit-
telbarer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
der Commerzbank Aktiengesellschaft (Konzern-
unternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG) gegen 
die Einbringung von Ansprüchen auf variable 
Vergütungsbestandteile, Gratifikationen oder 
ähnlichen Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder Konzernunternehmen auszugeben. Die 
Möglichkeit zur Ausgabe von Aktien gegen  
Einbringung variabler Vergütungsbestandteile 
an den berechtigten Personenkreis liegt im In-
teresse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie 
bietet die Möglichkeit einer leistungsgerechten 
Entlohnung, die die Liquidität des Unterneh-
mens nicht belastet, seinen Risiken Rechnung 
trägt und sein Eigenkapital stärkt. Die Berech-
tigten übernehmen zugleich finanzielle Mitver-
antwortung. Bei der Festlegung des Ausgabe-
preises darf gegenüber dem Börsenkurs 
allenfalls ein geringfügiger Abschlag vorgenom-
men werden, um den Mitarbeitern einen Anreiz 
zu bieten, variable Vergütungsbestandteile in 
die Gesellschaft einzubringen.

	 -	� Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die 
Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 
einer Veräußerung der Aktien durch ein Ange-
bot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber der 
von der Gesellschaft oder ihren unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaften (Konzernunternehmen i.S.v. § 18 Ab- 
satz 1 AktG) ausgegebenen oder auszugeben-
den Wandlungs- oder Optionsrechten teilweise 
auszuschließen. Hintergrund dafür ist, dass 
Wandel- und Optionsanleihebedingungen nach 
der Marktpraxis Regelungen enthalten, wo- 
nach für den Fall eines Bezugsangebots an die 
Aktionäre der Gesellschaft auf neue Aktien der 
Wandlungs- oder Optionspreis nach Maßgabe 
einer Verwässerungsschutzformel zu ermäßigen 
ist, wenn den Inhabern der Wandlungs- oder 
Optionsrechte nicht ein Bezugsrecht auf Aktien 
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. Erfüllung einer etwaigen Wand-
lungspflicht zustehen würde. Die hier vor- 
geschlagene Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-
schluss gibt dem Vorstand die Wahl zwischen 
beiden Gestaltungsvarianten.

	 -	� Weiter wird durch die Ermächtigung die Mög-
lichkeit geschaffen, die eigenen Aktien als Be-
legschaftsaktien für Mitarbeiter der Commerz-
bank Aktiengesellschaft und unmittelbarer oder 
mittelbarer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
der Commerzbank Aktiengesellschaft (Konzern-
unternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG) zu Vor-
zugskonditionen auszugeben. Bei der Ausgabe 
kann eine bei Belegschaftsaktien übliche Ver-
günstigung gewährt werden, die in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem Vorteil eines 
Belegschaftsaktienprogramms für das Unter-
nehmen sowie zu einer gegebenenfalls beste-
henden Sperrfrist oder zu vereinbarenden 
Mindesthaltedauer steht. Die Ermächtigung 
ermöglicht es auch, Mitarbeitern Aktien ohne 
Gegenleistung zu überlassen. Die Ausgabe von 
Belegschaftsaktien an Mitarbeiter ist ein wich-
tiges Instrument zur Mitarbeiterbindung und 
Mitarbeitermotivation. Zugleich wird die Über-
nahme von Mitverantwortung gefördert. Die 
Übertragung eigener Aktien anstelle der In- 
anspruchnahme des ebenfalls zur Verfügung 
stehenden Genehmigten Kapitals 2023/I (vgl.  
§ 4 Absatz 3 der Satzung) kann eine wirtschaft-
lich sinnvolle Alternative sein, da sie den mit 
einer Kapitalerhöhung und der Zulassung neuer 
Aktien verbundenen Aufwand sowie den sonst 
eintretenden Verwässerungseffekt vermeidet. 
Eigene Aktien können außerdem grundsätzlich 
als Bestandteil der Vergütung durch Leistung 
von Aktien an Vorstandsmitglieder, Mitglieder 
der Geschäftsführung oder Mitarbeiter der  
vorgenannten Unternehmen ausgegeben wer-
den. Nach der Verordnung über die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an Vergütungssys-
teme von Instituten (InstitutsVergV) vom  
16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4270), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 der Vierten Verordnung zur 
Änderung der InstitutsVergV vom 14. Februar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 41), muss sich ein erheb-
licher Teil, mindestens aber 50 %, jeder zurück-
behaltenen und jeder nicht zurückbehaltenen 
variablen Vergütung von sogenannten Risiko-
trägern je nach Rechtsform des jeweiligen  
Instituts aus Aktien oder gleichwertigen Be- 
teiligungen oder aus aktienbasierten oder 
gleichwertigen Instrumenten, die den Wert des 
Unternehmens nachhaltig widerspiegeln, zu-
sammensetzen. Für diesen Teil der Vergütung 
kommt grundsätzlich auch eine Leistung von 
Aktien in Betracht. Eine teilweise Leistung der 
Vergütung der Vorstandsmitglieder in Aktien 
sehen das aktuelle und das künftige Vergütungs-
system allerdings nicht vor. Sie käme daher erst 
in Betracht, wenn eine entsprechende Änderung 
der Hauptversammlung gemäß § 120a Absatz 1 
AktG zur Billigung vorgelegt würde.
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	 -	� Schließlich ist vorgesehen, der Verwaltung auch 
im Hinblick auf die Wiederveräußerung der 
Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung er-
worben werden, gegen Barzahlung die Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts entspre-
chend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zu geben. 
Dies versetzt den Vorstand in die Lage, kurz-
fristig günstige Börsensituationen auszunutzen 
und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung 
einen möglichst hohen Ausgabebetrag und 
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigen-
mittel zu erreichen. Die Nutzung dieser Möglich-
keit auch für eigene Aktien erweitert die Wege 
für eine Kapitalstärkung auch bei wenig auf-
nahmebereiten Märkten. Die Ermächtigung stellt 
sicher, dass nach ihr, gestützt auf § 186 Ab- 
satz 3 Satz 4 AktG, Aktien nur in dem Umfang 
und nur bis zu der dort festgelegten Höchst-
grenze von 10 % des Grundkapitals unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft 
werden können. Auf die Höchstgrenze von 10 % 
sind Aktien anzurechnen, die während der  
Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert wurden. Eben- 
falls auf die Höchstgrenze anzurechnen sind 
Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- oder 
Optionsrechten aus Finanzinstrumenten auszu-
geben sind, sofern diese Finanzinstrumente 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit der Ermächtigung 
ausgegeben wurden. Der Vorstand wird im Falle 
der Ausnutzung dieser Möglichkeit der Wieder-
veräußerung der Aktien einen etwaigen Ab-
schlag des Ausgabepreises gegenüber dem 
Börsenkurs auf voraussichtlich höchstens 3 %, 
jedenfalls aber nicht mehr als 5 %, beschränken.

		�  Von den Ermächtigungen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts für die Verwendung eigener  
Aktien als Belegschaftsaktien, als Bestandteil 
der Vergütung durch Leistung von Aktien an 
Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäfts-
führung oder Mitarbeiter sowie für die Ausgabe 
eigener Aktien gegen Sachleistungen an Vor-
standsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung oder Mitarbeiter der Commerzbank Aktien-
gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen 
durch die Einbringung von Ansprüchen auf 
variable Vergütungsbestandteile, Gratifikationen 
oder ähnlichen Forderungen gegen die Gesell-
schaft oder ihre Konzernunternehmen darf der 
Vorstand zusammen nur bis zu einer Höhe von 
insgesamt maximal 3 % des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung be-
stehenden Grundkapitals Gebrauch machen. Auf 
diese 3 %-Grenze ist das anteilige Grundkapital 
anzurechnen, das auf Aktien entfällt, die wäh-
rend der Laufzeit der Ermächtigung unter einer 
anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre an Vorstandsmit-
glieder, Mitglieder der Geschäftsführung oder 
Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer Konzern-
unternehmen i.S.v. § 18 Absatz 1 AktG gegen 
Bar- oder Sacheinlagen ausgegeben oder ver-
äußert werden.

Berichterstattung

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Er- 
mächtigungen jeweils in der nächsten Hauptver-
sammlung berichten.
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Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung

Das Grundkapital der Commerzbank Aktiengesell-
schaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung Euro 1.127.496.195,00 und ist 
eingeteilt in 1.127.496.195 Stückaktien mit grund- 
sätzlich ebenso vielen Stimmrechten. Zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung entfallen 
davon 46.649.100 Stückaktien auf eigene Aktien, aus 
denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Voraussetzungen für die  
Teilnahme an der  
Hauptversammlung und  
für die Ausübung des  
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und  
zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen  
Aktionäre berechtigt, die sich bei der 

Commerzbank Aktiengesellschaft  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

spätestens bis zum 13. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), 
angemeldet haben. 

Die Anmeldung kann innerhalb dieser Frist (Zugang 
maßgeblich) gemäß § 67c Absatz 1 AktG auch  
über Intermediäre an die oben genannte Adresse 
oder E-Mail-Adresse oder über die nachfolgend  
genannte SWIFT-Adresse an die Gesellschaft über-
mittelt werden. Aktionäre, die diese Möglichkeit nutzen 
möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihr depot-
führendes Institut (Letztintermediär) zu wenden, um 
die im Einzelfall verfügbaren Möglichkeiten zu erfragen.

SWIFT: �CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß  
ISO 20022 (Autorisierung über die  
SWIFT Relationship Management  
Application (RMA) erforderlich)

Der Anteilsbesitz muss durch einen Nachweis des 
Letztintermediärs nachgewiesen werden; ein Nach-
weis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär 
gemäß den Anforderungen des § 67c Absatz 3 AktG 
reicht aus. Der Nachweis hat sich auf den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung 
(28. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ)) zu beziehen 
(sog. Nachweisstichtag). Die Anmeldung und der 
Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Text-
form (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasst sein. 

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum 
für die Ausübung und den Umfang des Teilnahme- 
und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Ver-
hältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des  
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. 
Die Aktien werden am Nachweisstichtag oder bei 
Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt; 
vielmehr können Aktionäre über ihre Aktien auch 
nach dem Nachweisstichtag und nach Anmeldung 
weiterhin frei verfügen. Aktionäre, die sich ordnungs-
gemäß angemeldet und den Nachweis erbracht 
haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweis-
stichtag veräußern. Aktionäre, die ihre Aktien erst 
nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können 
nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und sind 
auch nicht stimmberechtigt, soweit sie sich nicht 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermäch-
tigen lassen. Maßgeblich für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung sowie den 
Umfang des Stimmrechts sind somit ausschließlich 
der Nachweis des Anteilsbesitzes des Aktionärs  
zum Nachweisstichtag und die rechtzeitige Anmel-
dung. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 
die Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von  
der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Haupt- 
versammlung übersandt, die auch die Zugangsdaten 
für den Online-Zugang zum InvestorPortal enthalten. 
Die depotführenden Institute (Letztintermediäre) 
tragen in der Regel für den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarte Sorge, sofern die Aktionäre die ihnen 
von ihrem depotführenden Institut zugesandten 
Formulare zur Bestellung der Eintrittskarte ausfüllen 
und an ihr depotführendes Institut so rechtzeitig 
zurücksenden, dass dieses die Anmeldung und die 
Nachweisübermittlung vor Ablauf der Anmelde- bzw. 
Nachweisfrist für den Aktionär vornehmen kann.
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Verfahren für die  
Stimmabgabe bei  
Stimmrechtsvertretung

Bevollmächtigung eines Dritten

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmäch-
tigte, zum Beispiel durch eine Aktionärsvereinigung, 
einen Intermediär oder eine andere Person ihrer Wahl 
ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind der Nach-
weis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung durch 
den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach Maß-
gabe des vorstehenden Abschnitts erforderlich. 

Vollmachten können durch Erklärung gegenüber 
dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell-
schaft erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti- 
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen, soweit 
sie nicht an einen Intermediär, eine Aktionärsver- 
einigung, einen Stimmrechtsberater oder eine an- 
dere der in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten 
Personen oder Institutionen erteilt werden, der Text-
form (§ 126b BGB). 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
berater und andere in § 135 Absatz 8 AktG gleich-
gestellte Personen und Institutionen können für ihre 
eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen 
für die Form der Vollmacht vorgeben. Die Aktionäre 
werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem 
zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von 
ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht 
einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von 
dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten 
werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem voll-
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus-
übung verbundene Erklärungen enthalten.

Auf der Internetseite der Commerzbank Aktien- 
gesellschaft (www.commerzbank.de/hv) finden die 
Aktionäre ein Vollmachtsformular und weitere Infor-
mationen zur Bevollmächtigung. Die Verwendung 
des Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Möglich 
ist auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht 
in Textform ausstellen.

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegen-
über der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Über-
mittlung des Nachweises einer gegenüber einem 
Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungs-
weise deren Widerruf steht die oben im Abschnitt 
„Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und für die Ausübung des Stimmrechts“ 
genannte Adresse oder E-Mail-Adresse zur Verfügung. 

Als elektronischen Übermittlungsweg bietet die  
Gesellschaft unter www.commerzbank.de/hv zu- 
sätzlich ein InvestorPortal an. Die Einzelheiten  
können die Aktionäre den dort hinterlegten Erläute-
rungen entnehmen. 

Die Erteilung von Vollmachten bzw. deren Widerruf 
ist gemäß § 67c Absatz 1 AktG grundsätzlich auch 
über Intermediäre an die unter „Voraussetzungen  
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und  
für die Ausübung des Stimmrechts“ genannten  
Kontaktdaten durch Übermittlung an die Gesell- 
schaft möglich.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person,  
so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3  
Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurück-
weisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit,  
für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in  
unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils 
einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung 
zu bestellen.

Bevollmächtigung von weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimm-
recht durch von der Commerzbank Aktiengesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu 
lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung 
nur weisungsgebunden aus. Ohne Erteilung aus-
drücklicher Weisungen zu den einzelnen Tages- 
ordnungspunkten ist eine den Stimmrechtsvertretern 
der Gesellschaft erteilte Vollmacht ungültig. 

Die notwendigen Vollmachten und Weisungen können 
Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) unter Verwen-
dung des hierfür auf der Internetseite der Commerz-
bank Aktiengesellschaft (www.commerzbank.de/hv) 
vorgesehenen Formulars zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung oder über das InvestorPortal erteilen. 
Auch der Widerruf der Vollmacht und der Weisungen 
kann in Textform oder im Wege elektronischer Kom-
munikation über das InvestorPortal vorgenommen 
werden. Wenn Aktionäre von dieser Möglichkeit  
Gebrauch machen wollen, sind eine Anmeldung und 
der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Be- 
stimmungen im Abschnitt „Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und für die  
Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich. Mit der Ein-
trittskarte erhalten sie die zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung im Wege elektronischer Kommu- 
nikation über das InvestorPortal notwendigen Infor-
mationen. Auf der Internetseite der Commerzbank 
Aktiengesellschaft (www.commerzbank.de/hv) sind 
zudem weitere Informationen zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung über das InvestorPortal verfügbar. 

www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
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Per Post oder E-Mail unter Verwendung des oben 
genannten Vollmachts- und Weisungsformulars er-
teilte Vollmachten und Weisungen an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft bzw. deren Widerruf 
müssen bis zum 19. Mai 2026, 20.00 Uhr (MESZ), 
bei der Commerzbank Aktiengesellschaft unter der 
oben im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung und für die Aus-
übung des Stimmrechts“ genannten Adresse oder 
E-Mail-Adresse eingegangen sein. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihre  
Änderung und ihr Widerruf sind gemäß § 67c Ab- 
satz 1 AktG grundsätzlich auch über Intermediäre  
an die unter „Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der Hauptversammlung und für die Ausübung des 
Stimmrechts“ genannten Kontaktdaten durch Über-
mittlung an die Gesellschaft in der oben genannten 
Frist möglich. 

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Wege 
elektronischer Kommunikation über das Investor 
Portal ist vor und auch noch während der Haupt- 
versammlung möglich, muss jedoch spätestens bis 
zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der 
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt vorliegen.

Weisungen können den Stimmrechtsvertretern der 
Gesellschaft nur zu den Beschlussvorschlägen (ein-
schließlich etwaiger Anpassungen) von Vorstand  
und Aufsichtsrat bzw. Wahlvorschlägen des Auf-
sichtsrats sowie gemäß §§ 126, 127 AktG auf der Inter-
netseite der Commerzbank Aktiengesellschaft unter 
www.commerzbank.de/hv bekannt gemachten  
oder gegebenenfalls während der Hauptversamm-
lung mündlich gestellten Anträgen und Wahlvor-
schlägen von Aktionären und zu mit einer Ergänzung 
der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG be- 
kannt gemachten Beschlussvorschlägen von  
Aktionären erteilt werden. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine  
Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von  
Fragen oder Anträgen oder zur Erklärung von Wider-
sprüchen entgegen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Briefwahl 
ausüben. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
wird im Wege elektronischer Kommunikation  
über das InvestorPortal (www.commerzbank.de/hv) 
oder unter Verwendung des hierfür auf der Inter- 
netseite der Commerzbank Aktiengesellschaft  
(www.commerzbank.de/hv) vorgesehenen Brief-
wahlformulars vorgenommen. Wird bei der Briefwahl 
zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche 
oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für 

diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. 
Auch im Falle einer Briefwahl sind eine Anmeldung 
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Be-
stimmungen des Abschnitts „Voraussetzungen für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die 
Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich. Die Ab-
gabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Ab-
stimmung über Beschlussvorschläge (einschließlich 
etwaiger Anpassungen) von Vorstand und Auf- 
sichtsrat bzw. Wahlvorschläge des Aufsichts- 
rats, gemäß §§ 126, 127 AktG auf der Internet- 
seite der Commerzbank Aktiengesellschaft unter 
www.commerzbank.de/hv bekannt gemachte  
und gegebenenfalls während der Hauptver- 
sammlung mündlich gestellte Anträge und Wahl- 
vorschläge von Aktionären sowie auf mit einer  
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Ab- 
satz 2 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge 
von Aktionären beschränkt.

Die Stimmabgabe mittels des Briefwahlformulars 
bzw. deren Änderung oder Widerruf muss bis  
spätestens zum 19. Mai 2026, 20.00 Uhr (MESZ), bei 
der Gesellschaft an die unter der im Abschnitt „Vor-
aussetzungen für die Teilnahme an der Haupt- 
versammlung und für die Ausübung des Stimm-
rechts“ genannten Adresse oder E-Mail-Adresse 
eingegangen sein.

Die Stimmabgabe mittels Briefwahl im Wege elek- 
tronischer Kommunikation über das InvestorPortal 
ist vor und auch noch während der Hauptversamm-
lung möglich, muss jedoch spätestens bis zu dem 
vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstim-
mungen festgelegten Zeitpunkt vorgenommen wor-
den sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Wider-
ruf oder eine Änderung der im Wege elektronischer 
Kommunikation über das InvestorPortal erfolgten 
Stimmabgabe möglich. Um die Briefwahl im Wege 
elektronischer Kommunikation über das Investor 
Portal vornehmen zu können, bedarf es der Eintritts-
karte. Den Zugang zum InvestorPortal erhalten die 
Aktionäre über die Internetseite der Commerzbank 
Aktiengesellschaft unter www.commerzbank.de/hv. 
Die Einzelheiten können die Aktionäre den dort hin-
terlegten Erläuterungen entnehmen.

Auch Bevollmächtigte können sich der Briefwahl 
bedienen. Die Regelungen zu Erteilung, Widerruf  
und Nachweis der Vollmacht bleiben unberührt. 

www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
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Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung

Soweit für denselben Aktienbestand neben Brief-
wahlstimmen auch Vollmacht und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vorliegen, 
werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig 
angesehen; die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft werden insoweit von einer ihnen erteilten 
Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betref-
fenden Aktien nicht vertreten.

Werden für denselben Aktienbestand auf unter-
schiedlichen Übermittlungswegen mehrere Stimmen 
per Briefwahl abgegeben bzw. auf unterschiedlichen 
Übermittlungswegen Vollmacht und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, 
werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zu-
gangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt:  
1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. per E-Mail, 
3. gemäß § 67c AktG über Intermediäre, 4. per Post. 
Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß 
mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und 
Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene 
Erklärung verbindlich. Der Vorrang der Briefwahlstim-
men vor Vollmachten und Weisungen an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft bleibt unberührt.

Eine spätere Stimmabgabe als solche gilt nicht als 
Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zuletzt 
zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung 
ist maßgeblich.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer 
Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt wer-
den, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt ab-
gegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entspre-
chend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Eine persönliche Teilnahme an der Hauptversamm-
lung gilt als Widerruf einer früher erteilten Vollmacht 
bzw. von früher abgegebenen Briefwahlstimmen. Sie 
führt auch dazu, dass über das InvestorPortal keine 
Vollmachten mehr erteilt oder widerrufen und keine 
Stimmen mehr abgegeben, geändert oder wider-
rufen werden können.

Ergänzende Hinweise zur Abstimmung über die 
Beschlussgegenstände der Tagesordnung

Die Beschlussfassungen zu den Punkten 2 bis 5 sowie 
7 und 8 der Tagesordnung sind verbindlich. Unter 
Punkt 6 der Tagesordnung hat die Beschlussfassung 
empfehlenden Charakter. Aktionäre haben bei sämt-
lichen Abstimmungen die Möglichkeit mit Ja, Nein 
oder Enthaltung zu stimmen oder auf eine Stimm-
abgabe zu verzichten.

Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach  
§ 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
Euro 500.000,00 (das entspricht 500.000 Aktien) 
erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG  
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine  
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schrift-
lich an den Vorstand zu richten und muss der Gesell-
schaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse 
spätestens bis zum 19. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ), 
zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen 
werden nicht berücksichtigt. Ein entsprechendes 
Verlangen ist an folgende Adresse zu senden:

Commerzbank Aktiengesellschaft 
– Rechtsabteilung / Hauptversammlung –  
Kaiserplatz 
60261 Frankfurt am Main

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. § 121 Absatz 7 AktG ist für die Be-
rechnung der Frist entsprechend anzuwenden. Für 
den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung 
des depotführenden Instituts aus.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tages- 
ordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüg-
lich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffent-
lichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Information in der gesam-
ten Europäischen Union verbreiten. Sie werden au-
ßerdem auf der Internetseite der Commerzbank 
Aktiengesellschaft (www.commerzbank.de/hv)  
zugänglich gemacht.

www.commerzbank.de/hv
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach 
§§ 126 Absatz 1, 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen  
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat  
zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen. 
Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge sind ausschließ-
lich an die nachstehend angegebene Adresse zu 
richten und müssen mindestens vierzehn Tage vor 
der Hauptversammlung, also spätestens bis zum  
5. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), zugegangen sein: 

Commerzbank Aktiengesellschaft 
– Rechtsabteilung / Hauptversammlung – 
Kaiserplatz 
60261 Frankfurt am Main 
E-Mail: gegenantraege.2026@commerzbank.com

Unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangene 
Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und/
oder Wahlvorschläge werden einschließlich des  
Namens des Aktionärs und einer etwaigen Be- 
gründung auf der Internetseite der Commerzbank 
Aktiengesellschaft (www.commerzbank.de/hv)  
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen  
der Verwaltung werden gleichfalls unter der genann-
ten Internetadresse zugänglich gemacht. Ander- 
weitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegan-
gene Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Ak-
tionären müssen für die Zugänglichmachung unbe-
rücksichtigt bleiben. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung auch ohne vorhe-
rige Übermittlung an die Gesellschaft Gegenanträge 
zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten zu 
stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, bleibt 
unberührt. Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab 
fristgerecht übermittelt worden sind, finden in der 
Hauptversammlung nur Beachtung, wenn sie dort 
mündlich gestellt werden. Zu zugänglich gemachten 
Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen kann das 
Stimmrecht nach ordnungsgemäßer Anmeldung auf 
den oben beschriebenen Wegen ausgeübt werden.

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags  
und seiner Begründung kann der Vorstand unter  
den in § 126 Absatz 2 AktG genannten Voraus- 
setzungen absehen.

Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gelten 
die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinnge-
mäß. Gegebenenfalls wird der Vorstand sie mit den 
nach § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden Inhalten 
versehen. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von 
Aktionären außer in den Fällen des § 126 Absatz 2 
AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 
diese nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 
AktG und § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten. 

Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf 
Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Be-
urteilung eines Gegenstands der Tagesordnung er-
forderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-
bundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 1 auch der Konzernabschluss 
und der Konzernlagebericht vorgelegt werden. 

§ 131 Absatz 4 AktG bestimmt, dass dann, wenn  
einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Ak- 
tionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversamm-
lung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem 
anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Haupt-
versammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung nicht erforderlich ist. Auskunftsverlangen 
sind in der Hauptversammlung mündlich im Rahmen 
der Aussprache zu stellen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der 
Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 AktG genannten 
Gründen absehen. Die Auskunft hat den Grundsätzen 
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. Nach der Satzung der Commerzbank 
Aktiengesellschaft ist der Versammlungsleiter er-
mächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann ins-
besondere bereits zu Beginn oder während der 
Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den 
ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aus-
sprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag 
angemessen festsetzen.

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 
Absatz 5 AktG

Aktionäre, die sich an den Abstimmungen beteiligt 
haben, können von der Gesellschaft innerhalb eines 
Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine 
Bestätigung darüber verlangen, ob und wie ihre 
Stimme gezählt wurde. Zur Anforderung der Be- 
stätigung der Stimmenzählung über das auf der  
Internetseite der Commerzbank Aktiengesellschaft 
(www.commerzbank.de/hv) bereitgestellte Inves- 
torPortal benötigen sie die auf der Eintrittskarte ab-
gedruckten persönlichen Zugangsdaten.

www.commerzbank.de/hv
www.commerzbank.de/hv
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Hinweis auf die  
Internetseite  
der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG sind von der 
Einberufung der Hauptversammlung an über die 
Internetseite der Commerzbank Aktiengesellschaft 
(www.commerzbank.de/hv) zugänglich. Die Abstim-
mungsergebnisse werden nach der Hauptversamm-
lung ebenfalls auf der Internetseite der Commerzbank 
Aktiengesellschaft (www.commerzbank.de/hv) be-
kannt gegeben.

Zur besseren Vorbereitung der Aktionäre und der 
Bevollmächtigten werden das Vorab-Manuskript  
der Ausführungen der Vorstandsvorsitzenden und 
der wesentlichen Ausführungen des Aufsichtsrats-
vorsitzenden auf freiwilliger Basis auf der Inter- 
netseite der Commerzbank Aktiengesellschaft  
(www.commerzbank.de/hv) zugänglich gemacht. 
Änderungen bleiben vorbehalten. Insbesondere 
können die Ausführungen während der Hauptver-
sammlung von diesen Vorab-Manuskripten abwei-
chen, wenn dies aufgrund aktueller Entwicklungen 
erforderlich ist. Es gilt das gesprochene Wort.

Übertragung der  
Hauptversammlung 
im Internet 

Für Aktionäre der Commerzbank Aktiengesell- 
schaft wird die gesamte Hauptversammlung am  
20. Mai 2026, ab 10.00 Uhr (MESZ), live im Investor-
Portal übertragen (www.commerzbank.de/hv). Wenn 
Aktionäre von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
wollen, müssen sie sich zur Hauptversammlung

anmelden. Die für den Online-Zugang erforderlichen 
Zugangsdaten erhalten sie mit ihrer Eintrittskarte. 
Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den 
Versammlungsleiter sowie die Rede der Vorstands-
vorsitzenden können auch von sonstigen Interessen-
ten live im Internet verfolgt werden und stehen auch 
nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur 
Verfügung (www.commerzbank.de/hv). 

Die Übertragung der Hauptversammlung ermög- 
licht keine Teilnahme an der Hauptversammlung  
im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG.

Information zum 
Datenschutz für  
Aktionäre

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen- 
bezogenen Daten im Zusammenhang mit der Haupt-
versammlung erhalten Sie auf der Internetseite  
der Commerzbank Aktiengesellschaft unter  
www.commerzbank.de/hv.

Frankfurt am Main, im April 2026

COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –
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Finanzkalender 2026

6. August 2026 Zwischenbericht zum 30. Juni 2026

5. November 2026 Zwischenmitteilung zum 30. September 2026




